
Meilen. |

Ausserorientlicie Gemeindeversammlund,
Die jtimmberechtigten Bürger und Einwohner der Ge-

meinde Meilen werden hiemit auf Sonntag, 26. März 1922,
nachmittags 1% Uhr zu einer Gemeindeverfammlung in Die
Kirche eingeladen.

Gejdhäfte:

I. Anträge des Gemeinderates auf:
1. Genehmigung einer „VBereinbarung” zwijchen den See-

gemeinden, die vom Gaswerk A.-6. in Meilen mit Gas

verjorgt werden, im Sinne eines Imeckverbandes hinficht-
lic) eines KRonzefjionsvertrages mit der Stadt Zürich.

2. Genehmigung des unter 1 aufgeführten KRonzeffionsver-
trages zwijchen den obigen Seegemeinden und der Stabt-
gemeinde Zürich.

3. Uebernahme der Flurfiraße Toggwil-Guldenen als Ge-
meindejtraße.

4. Belajtung der Dienjtverträge der Beamten und Ange=
jtellten der Gemeinde Meilen mit der Klaujel der Abs
baumöglichkeit. 5

II. Motion der Beteiligten an der Berbindungsftraße
Shid-Schwabach betreffend Hebernahme genannter
Straße als Gemeindejtraße.

Die Akten und das Stimmregijter liegen auf der Ge-
meinderatskanglei zur Ginfiht auf. Die Anträge, der Kon-

zeifionsvertrag mit der Stadt Zürich, die Vereinbarung und
das Reglement über die Gasabgabe jeitens der Stadt Zürich),
nebjt den nötigen Weifungen werden den Stimmberechtigten
gedruckt ins Haus zugejtellt werden.

Buße für Nidterfheinenan deran
verfammlung Fr. 1—.

Eigene Krankheit, Militärdienft und ein Alter über
60 Sahre gelten als Entjhuldigungsgründe.

Meilen, den 16. März 1922. Der Gemeinderat.
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Anteag 1- (j. beiliegende „Anträge und Bericht 2c. betr.
- die Gasverjorgung“.)

Antrag 2. (j. beiliegende „Anträge und Bericht 2c. betr.
die Gasverjorgung“ und das nadjtehend ab-
gedruckte Gasreglement der Stadt Züri.)

Stadt Zürid.

Reglement über die Abgabe von Gas in Privatgrundftüce.

(Bom 10. März 1920.)

I. Gasabgabe.

Art. 1. Das Gasmwerk der Stadt Zürich liefert auf. Grund nad=
itehender Beitimmungen ununterbrochen Gas für alle häuslichen imd tech-
nijchen Zwecke.

Borbehalten bleiben Reparaturen, Erjtellung neuer Anjchlüffe, Er-
weiterungsbauten, Betriebsjtörungen u. drgl. Borausgejehene Störungen
follen den Abonnenten 24 Stunden vorher angezeigt werden. Entihädi-
gung für derartige oder Durch höhere Gemalt herbeigeführte Unterbredh-
ungen in der Gasabgabe wird nicht geleitet. :

II. Anmeldung.

Art. 2. Anmeldungen für den Bezug von Gas, Anzeigen betreffend
Erjtellung von Gaseintichtungen oder betreffend Vornahme von Abände-
rungen an jolden find fchriftlih an das Gasmwerk zu richten unter Be=
nüßung der dort erhältlichen Formulare.

Sit der Beiteller einer jolchen Einrihtung nicht Gigentümer der be=
treffenden Liegenjchaft, jo ifl die Anmeldung aud) vom Eigentümer zu
unterzeichnen.

II. Abmeldung.

Art. 3. Gin Abonnent, der feine Wohnung mwechjelt oder kein Oas
mehr brennen will, hat dies dem Gaswerke fhriftlid anzuzeigen. Bis
dahin haftet er für die Bezahlung des in den betreffenden Räumen vers
braudten Gafes.
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IV. Anjchlüffe.

Art. 4. Für den Anfhluß an die Hauptleitung und die Zuleitung
bis an die Gigentumsgrenze hat der Belteller eine Tare nad) dem vom
Stodtrate fejtzufegenden Tarife -zu bezahlen. Die Herjtellung der Zus
leitungen bis innerhalb der Stockmauern der Gebäude und der Oteig-
leitungen bis zum Gasmefjer gejhieht ausfchlieglih durd) das Gaswerk
oder dejjen Beauftragte. Der auf dem Privatgrumdjtücke Tiegen)e Zeil
des Anjchluffes fällt zu Laflen des Bejtellers und geht ins Eigentum des
Grundeigentümers über.

Ebenfo trägt der Bejteller die Roten der Abänderung und Berftärkung
bejtehender Leitungen bis zum Gasmeffer, des Anpafjens größerer Gas+
ie und aller u un! an bejtehenden Anlagen und Ums

uten.

Art. 5. Der Unterhalt der Suleduigen und Aenderungen an Den»
felben werden ausjchließlic; durd) das Gasmwerk bejorgt, im öffentlichen
Grund auf Rechnung der Stadt, im übrigen auf Rechnung des Beitellers,
beziehungsmweife Grundeigentümers.

Art. 6. In Grundflücen, in die noch Rein Gas eingeführt ijt, wer-
den die Zu= und Gteigleitungen in der Regel erjt nach) Vollendung der
übrigen Inftallationen erjtellt.

Art. 7. Abonnenten, welhe Gas als Triebkraft für Motoren be=
nüßen, find verpflichtet, auf ihre KRojten dafür zu forgen, dadie Motoren
keinen beläjtigenden Einfluß auf die Hauptleitung und die daran ange=
ichlojjenen Beleuhtungseinrichtungen ausüben.

V. Einrihtungen vom Gasmeljer an.

Art. 8. Die Erflellung und der Unterhalt der auf den Gasmeffer
folgenden Einrichtungen können durd) Das Gaswerk oder Yurd foldye
Privatinftallateure bejorgt werden, Die vom Borjtande des Baumwejens II
auf Grund eines vom Stadtrate erlaffenen Regulativs hiezu ermächtigt
werden. Die Bornahme von Snjtallationen und die Unterhaltsarbeiten
duch nichtkongeffionierte Snjtallateure ift unterjagt.

Art. 9. Das Gasmwerk hat das Recht, die Arbeiten der konzeffionier-
ten Sntallateure, unbejchadet der ausjchlieglihen Verantwortlichkeit der
feßtern, zu überwachen und die fertige Einrichtung zu prüfen. Zu diefem
Imecke ijt den Beauftragten des Gaswerkes jtels Zutritt zu den Ein«
eihtungen zu gewähren.

Die Prüfung einer von einem Privatunternehmer fertig erjtellten
Anlage gejchieht Roftenlos. Sit dagegen mehr als eine Prüfung nor«
wendig, jo hat der Privatunternehmer die dem Saswerk Dadurch verur=

" jahte Mehrarbeit zu vergüten.  



Art. 10. Das Gaısmwerk behätt fi) vor, die Gaslieferung in eine
Anlage jo lange zu verweigern, bis dieje vorjchriftsgemäß ausgeführt ift.

VI. Gasmejjer-

Art. 11. Der Gasverbraud wird dur) amtlich geeichte Gasmeifer
gemejjen. BET

Der Entjcheid über Art, Größe und Aufitellungsort der Gasmeffer
Heht allein dem Gaswerke zu.

Das Gaswerk gibt die Gasmeffer unentgeltlih zum Gebraude ab,
läßt jie aufjtellen, unterhalten und trägt für fämtliche ihm gehörenden
Gasmeffer die Rojten der periodiihen Nadhfcehau.

" €s ijt nicht gejtattet, einen Gasmeffer in eine Leitung einzujeßen,
deren Gas jchon einen jolchen paffiert hat.

Art. 12. Das Gasmwerk ijt berechtigt, fogenannte „Gasautomaten“
aufzujlellen. Für die von einem folchen abgegebene Gasmenge ijt aus»
Ichlieglid) das Zählwerk des Gasmefjers maßgebend. Das Automaten»
werk kommt für die Bejtimmung des verbrauchten Gafes nicht in Betradt.

Art. 13. Wenn es fich herausjtellt, daß ein Gasmefjer unrichtig ge-
‚gangen ift, jo jet dıs Gaswerk unter billiger Berükfihtigung der Ans
gaben des Abnehmers den Berbraud) feit.

Art. 14. Imeifelt ein Ronfument am richtigen Gange des Gasmeffers,
jo kann er dejjen Prüfung begehren. Die Brüfungskojten trägt der un
techthabende Zeil. ie

v1. Behandlung der Anlagen, Reklamationen und Revifionen.

Art. 15. Der Gaskoniument und der SHyauseigentümer haben ber
guten ISnjtandhaltung der Gaseinrichtung volle Aufmerkjamkeit zu fchen-
‚ken. In Fällen von Beichädigung ijt der Snitallationsabteilung des Gas»
Beben oder einem Ronzejjionierten Brivatinjtallateur jofort Anzeige zu
maden..

Bei Unfällen und wichtigen Störungen kann auf der Snitallations-
abteilung des Gaswerkes jederzeit (auch telephoniih) Hülfe verlangt
werden.

Räume, in denen fic) ftarker Gasgerud) bemerkbar macht, dürfen
nicht mit offenem Licht betreten werden. Es find fofort Senjter und
Züren zu Öffnen und es ijt dem Gasmwerke unverzüglid, Anzeige zu
maden.

Art. 16. Die Gasmeffer find nad) Anleitung der Beamten des Gas:
werkes vor Witterungseinfläfjfen, Kälte und Roft zu jhügen. Zumider-
handeln verpflichtet zum Erjage des Dadurch entjtandenen Schadens.
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Konjumenten und Initallateuren ift jede Manipulation an den Gas
mejjern und Gasautomaten unterfagt. Wird eine Beihädigung ode
ein Mangel davan wahrgenommen, fo it dem Bureau des Gasmerke
hievon unverzüglih Mitteilung zu machen.

Art. 17. Zur Nahjchau ijt den Angeftellten des "Gasıwerkes jeder
zeit Zutritt zu allen mit Leitungen verjehenen Räumen zu gewähren.

Treten bei einer Anlage Mängel zutage, jo müffen fie nah An
ordnung der PBrüfungsbeamten und innerhalb der von ihnen anberxumte
Stijt behoben werden.

Klagen über das Verhalten von Arbeitern und an fin
der Direktion des Gaswerkes jchriftlic) einzureichen.

VII. Preis des Gajes.
rt. 18. Der Preis des a beträgt zur 3eit (1922) 45 Rp.

ur den Kubikmeter.

IX. Srecinnngsiteftung id Sahlungsverfahren.

Art. 19. In der Regel wird für den Gasbezug monatlich Rehnüng
und der Rechnungsbetrag, Der mit der erjten VBormeifung ber

ehnung fällig wird, eingezogen.

Art. 20. Das Gasmwerk ift befugt, als Garantie für Inftaltatioas-
arbeiten und für zu Ronjumierendes Gas eine Hinterlage zu verlangen,
re für den Gasverbraud alle act oder vierzehn Tage Rechnung zu
itellen.

Art. 21. Der Stand der Gasmeffer wird durd) a Angejtellten bes
Sasmwerkes aufgenommen.

Art. 22. Abonnenten, deren Gasverbraud) dur Automaten gemefjen
wird, haften dem Gaswerk mindejtens für die Beträge, weldhe die Zähl-
werke der Automaten ‚aufiveilen.

X. Gasentzug.

Art. 23. Im Falle von widerrechtlicher Gasentnahme, jowie bei Zu-
widerhandlung gegen Bellimmungen diejes Reglementes, insbefondere bei
eigenmächtigen Aenderungen an den Anlagen, bei Zutrittsverweigerung,
oder wenn die innere Ginrichtung den Anforderungen Yes Regulativs
nit mehr genügt und auf Anforderung hin nicht injtand geftellt wird,
jomwie bei jaumfeliger Zahlung fieht dem Saswerke nad) vorgängiger Ans
zeige Durd) eingejchriebenen Brief das Recht des Öasentzuges ohne Ente
Ihädigungspflidt zu.
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Das Gasıwerk ijt nicht verpflichtet, Gas an Private abzugeben, ‚von
een für Zuleitungen, innere Einrichtungen oder Reparaturen
usjlehen.

Ueberdies kann gegenüber jäumigen Iahlern aud) die Zuleitung von
jler für gewerbliche Imece und von elektriihem Strom ohne Ents

Hädigungsanjprüche gejperrt werden.

Widerrechtliche Gasentnahme zieht zudem Ueberweifung des fehl-
ten Konfumenten und Injlallateurs an den Strafrihter nad jich.

XI. Abänderungsvorbehnlt.

Art. 24. Die Stadt ijt berechtigt, vorjtehende Beftimmungen unter
eobadhtung einer Anzeigefrift von einem Monat abzuändern.

Die Anzeige kann dur eine Bekanntmahung im jtädtifchen Amts=
blatte erfolgen.

XII. Nebergangsbeitimmungen.

Art. 25. Diejes Reglement erfegt dasjenige vom 8. Suli 1911/10.
März 1917. Es tritt am 1. März 1920 in Wirkfamkeit. DieVBerred:
nung Des neuen Öaspreijes erfolgt erjtmals in den Märzrechnungen 1920.

Züri, den 18. Februar 1920.

SmNamendes Großen Stadtrates,

der Präfident: Gfchwenb.

der Sekretär: Dr. 3. Hefti-.



Anteng 3.

Die Gemeinde Meilen übernimmt im derzeitigen Zuftande
ohne jegliches Entgelt an die Beteiligten oder an die Koften
der durchgeführten Korrektion die Flurftraße Toggwil-Gul
denen, vom Herrenmweg bis zur Gemeindegrenze als Ge=
meindeilvaße. Sie verzichtet auf das üffentlihe Fußmeg-
recht, das fie auf eine Strecke weit neben genannter Straße
befigt zugunften der betreffenden Grundbefißer. Sie nimmt
die Offerte der Forjtkorporation, ihr (der Gemeinde) das
Redht einzuräumen, aus der dortigen, im ehemals Amsler’fchen
Holz 'gelegenen Kiesgrube 1500 Kubikmeter Kies zu Bes
kiefungszwecken Ddiefer. Straße unentgeltlich entnehmen zu
dürfen mit Dank an. _ ’

Meilen, den 16. März 1922.
Her Gemeinderat.

Antrag 4.

Die jämtlihen Behörden der Gemeinde Meilen, die mit
Beamten und Angeftellten Dienftverträge abgejchloifen haben,
jind verpflichtet, Dafür beforgt zu fein, daß es ihnen oder
der Gemeinde möglih ift, vom 1.. Oktober 1922 an einen
Abbau der Befoldungen vorzunehmen.

Meilen, den 16. März 1922. :

Der Gemeinderat.

Motion betreffend Verbindungsftraße Schid-Schwabad).

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeverfammlung
vom 26. März a. c., die Berbindungsjtraße Schid-Schwabad)
als Gemeindeitraße nicht zu übernehmen, da das Moment
der allgemeinen Benußung feiner Anficht nad) nicht abfolut
vorhanden ift und die Straße au; hinfichtlich ihrer Breite
zu mwünjcden übrig läßt. '

Meilen, den 16. März 1922.
Der Gemeinderat.
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Ueber Antrag 3 und die Motion wird vom Gemeinde-
tat miündlic) referiert werden.

Weijung zu Antrag 4.

An der legten Gemeindeverfammlung it auf die Not-
mwendigkeit des Abbaues der Bejoldungen hingemwiejen worden
und man hat den Behördebejoldungen, die damals revidiert
wurden, bereits eine diesbezügliche Klaufel angehängt. Es
ift ganz natürlich) und entjpridt Durhaus der Stimmung,
die Ducch das Land geht, daß über kurz oder lang aud) die
‚Befoldungen der Beamten und Angeftellten, in dem Maße,
wie die Teuerung abnimmt, werden abgebaut werden müjlen,
denn einmal find die öffentlichen. Geldmittel überall recht
knapp geworden und anderfeits ijt es nur konfequent, daB,
wenn bei zunehmender Teuerung die Gehälter erhöht wor-
den find, fie bei abnehmender Teuerung wieder erniedrigt
werden. Ueber den. Zeitpunkt, wann dieje Reduktion in
unferer Gemeinden einzutreten hat und über die jeweilige
Tiefe der Stufen wird noch zu reden fein, wie die Berhält-
niffe heute liegen, dürfte als erjter Termin der nädhjjte Herbit
in. Frage kommen. Wenigjiens jollen bis dahin Die bes
treffenden Dienftverträge jo bereinigt werden, daß eine Be-
foldungsreduktion "gejegli” möglich ift. Anläßlic) der Gr-
neuerungswahlen der Geiltlihen und Lehrer ijt der Regie=
rungsrat bereits mit dem guten Beifpiel vorangegangen, als
treue Untertanen werden wir folgen müllen.

r


